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Steuertermine 
Da wir die wichtigsten Steuertermine seit einiger Zeit tagesaktuell im Mandantenbereich 
unserer Internetseite veröffentlichen, werden wir diese ab sofort nicht mehr wie bisher an 
dieser Stelle angeben. 
Für die anstehenden Steuertermine besuchen Sie uns bitte im Mandantenbereich unserer 
Internetseite unter www.wp-hoeftmann.de im Bereich Aktuelles. 

Erneute Gesetzesänderung: Bürgerentlastungsgesetz 
Der Bundesrat hat am 10.07.2009 dem Bürgerentlastungsgesetz zugestimmt. Im Bereich 
der Unternehmensbesteuerung und im Familienleistungsausgleich sieht das Gesetz im 
wesentlichen folgende Änderungen vor: 

Unternehmensbesteuerung 
· Die Freigrenze bei der Zinsschranke wird zeitlich befristet auf 3 Mio. € erhöht. Die 

Erhöhung gilt erstmals für Wirtschaftsjahre, die nach dem 25.05.2007 beginnen und 
nicht vor dem 01.01.2008 enden und letztmals für Wirtschaftsjahre, die vor dem 
01.01.2010 enden. 

· Bei der Verlustabzugsbeschränkung für Körperschaften wird eine allgemeine 
Sanierungsklausel eingeführt, wonach Verlustvorträge in Sanierungsfällen trotz 
Anteilseignerwechsel nicht verloren gehen. 

· Die bundeseinheitliche Umsatzgrenze für die Ist-Versteuerung im Rahmen der 
Umsatzsteuer wird, befristet vom 01.07.2009 bis 31.12.2011, auf 500.000 € erhöht. 
Sofern diese Umsatzgrenze nicht überschritten wird, kann die Umsatzsteuer auf Antrag  
statt nach vereinbarten (Soll-Versteuerung) nach vereinnahmten Entgelten (Ist-
Versteuerung) berechnet werden. 

Familienleistungsausgleich 
· Der Freiwilligendienst aller Generationen wird beim Kindergeld und bei den 

Kinderfreibeträgen berücksichtigt. 
· Die Einkünfte- und Bezügegrenze für die Berücksichtigung volljähriger Kinder wird von 

7.680 € auf 8.004 € angehoben. 
Das Gesetz tritt zu unterschiedlichen Zeitpunkten, weitgehend aber am Tag nach der 
Verkündung (23.07.2009) in Kraft. Die Änderungen im Bereich der 
Unternehmensbesteuerung werden teilweise rückwirkend schon ab dem 
Veranlagungszeitraum 2008, die Berücksichtigung des Freiwilligendienstes aller 
Generationen ab Veranlagungszeitraum 2009 sowie die Anhebung der Einkünfte- und 
Bezügegrenze ab Veranlagungszeitraum 2010 wirksam. 

Keine steuerliche Gewinnminderung für langfristige 
Fremdwährungsverbindlichkeiten durch Wechselkurs-
schwankungen 
Fremdwährungsverbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag zu 
bewerten. Dieser errechnet sich aus dem Kurs zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme. 
Spätere Kurserhöhungen verändern den Rückzahlungsbetrag steuerlich nur, wenn es sich 
um eine voraussichtlich dauernde Werterhöhung handelt. 
Eine solche liegt nicht vor, wenn damit gerechnet werden kann, daß sich 
Kursschwankungen über einen längeren Zeitraum wieder ausgleichen. Dies hat der 
Bundesfinanzhof entschieden und damit die Berücksichtigung einer Gewinnminderung für 
ein noch zehn Jahre laufendes Fremdwährungsdarlehen aus steuerlicher Sicht abgelehnt. 
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Rückstellungen für Mehrsteuern aus Betriebsprüfungen sind nach 
wirtschaftlicher Verursachung zu bilden 
Der Bundesfinanzhof hatte 2001 entschieden, daß Rückstellungen für Mehrsteuern aufgrund einer 
Steuerfahndungsprüfung frühestens mit der Beanstandung einer bestimmten Sachbehandlung durch den 
Prüfer zu bilden sind. 
Fraglich ist, wie Rückstellungen für Mehrsteuern aufgrund von Betriebsprüfungen zu bilden sind. Die 
Oberfinanzdirektion Koblenz vertritt dazu in einer bundeseinheitlichen Verfügung die Meinung, daß die 
Rückstellung im Jahr der wirtschaftlichen Verursachung zu bilden ist. Ob diese Ansicht Bestand haben wird, 
hängt von einem noch vom Bundesfinanzhof zu entscheidenden Fall ab. 

Auflösungsverlust bei wesentlicher Beteiligung kann bereits vor 
Beendigung der Liquidation realisiert sein 
Für welchen Besteuerungszeitraum ein Verlust aus der Auflösung einer Kapitalgesellschaft geltend zu 
machen ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der Bundesfinanzhof hat sich mit einem Liquidationsfall 
befaßt und dazu folgendes festgestellt: 
Grundsätzlich ist ein Verlust erst realisiert, wenn die Liquidation abgeschlossen ist. Wenn mit einer 
wesentlichen Änderung der Verhältnisse nicht mehr zu rechnen ist, kann dieser Verlust jedoch 
ausnahmsweise schon vorher realisiert werden. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn wegen 
Vermögenslosigkeit kein Restvermögen mehr an die Gesellschafter ausgekehrt werden kann und wenn 
absehbar ist, daß im Zusammenhang mit der Liquidation keine nachträglichen Anschaffungskosten mehr 
anfallen. 
In dem vom Gericht entschiedenen Fall wies die Auflösungsbilanz einer GmbH zum 30. Juni 1999 weder 
Anlage- noch Vorratsvermögen oder andere Vermögenswerte aus. Im Mai 2000 wurde die Gesellschaft 
wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht. Die Alleingesellschafterin machte den 
Liquidationsverlust für das Jahr 2000 geltend. Nach Ansicht des Gerichts hätte dieser Verlust bereits 1999 
berücksichtigt werden müssen. 

Zeitpunkt zur Wahl der Gewinnermittlungsart 
Gewerblich tätige Unternehmer können ihren Gewinn oder Verlust unter bestimmten Voraussetzungen auf 
zwei unterschiedlichen Wegen ermitteln. Eine Möglichkeit ist die Gewinnermittlung durch Bilanzierung. Der 
andere Weg besteht in der vereinfachten Gegenüberstellung der Betriebseinnahmen und -ausgaben 
(Überschußrechnung). Voraussetzung für das Wahlrecht ist, daß es sich um nicht buchführungspflichtige 
Unternehmer handelt, die auch freiwillig keine Bücher führen und keine Abschlüsse erstellen. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist die Wahl der Gewinnermittlungsmethode bis zur Erstellung des 
Jahresabschlusses möglich. Es kommt nicht darauf an, ob bei Aufnahme der Tätigkeit eine ordnungsmäßige 
Buchführung eingerichtet oder eine Eröffnungsbilanz aufgestellt wurde. Erst wenn eine Eröffnungsbilanz und 
eine Schlußbilanz aufgestellt werden sowie eine kaufmännisch eingerichtete Buchführung vorliegt, ist das 
Wahlrecht zugunsten der Bilanzierung wirksam ausgeübt. Werden demgegenüber nur Betriebseinnahmen 
und -ausgaben aufgezeichnet, ist die Wahl zur Gewinnermittlung durch Überschußrechnung getroffen worden. 

Aufteilung des Gewerbesteuermeßbetrags unabhängig von Vorabgewinnen 
In Mitunternehmerschaften werden häufig neben der allgemeinen Gewinnverteilungsabrede Vereinbarungen 
getroffen, wonach zunächst ein Vorabgewinn zu verteilen ist und erst der danach verbleibende Restgewinn 
nach dem allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel verteilt wird. 
Der Bundesfinanzhof entschied nun, daß der Gewerbesteuermeßbetrag zwecks Anrechnung auf die 
Einkommensteuer der Gesellschafter bei einer Mitunternehmerschaft nach dem allgemeinen 
Gewinnverteilungsschlüssel aufzuteilen ist und Vorabgewinne hierbei unerheblich sind. 

Zeitreihenvergleich erschüttert ordnungsgemäße Buchführung nicht 
Seit einigen Jahren führt die Finanzverwaltung die Betriebsprüfung „digital“ durch. Die Betriebsprüfer können 
über die elektronisch gespeicherten Daten eines Unternehmens unmittelbar Einsicht in die Buchführung ab 
dem Jahr 2002 nehmen und die Daten mit moderner Hard- und Software auf ihre Plausibilität hin prüfen. 
Beim sog. Zeitreihenvergleich werden Ein- und Verkäufe wochenweise gegenübergestellt und auf 
Schwankungen überprüft. Mit dem sog. Chi-Quadrat-Test wird die Verteilung der Ziffern 0 bis 9 bei den 
Kasseneinnahmen über einen Zeitraum von drei Jahren überprüft. Wenn eine „Lieblingszahl“ häufiger 
angegeben wird als andere, unterstellt die Finanzverwaltung manipulierte Aufzeichnungen. 
Ein Finanzamt hatte bei der Prüfung einer Gaststätte im Rahmen des Zeitreihenvergleichs Schwankungen 
festgestellt. Der Chi-Quadrat-Test zeigte keine Auffälligkeiten. Das Finanzamt nahm die Schwankungen beim 
Zeitreihenvergleich neben kleineren Beanstandungen der Kassenführung zum Anlaß, die Buchführung zu 
verwerfen und die Einnahmen zu schätzen. 
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Das Ergebnis eines Zeitreihenvergleichs ist nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln nicht geeignet, die 
Beweiskraft einer ansonsten formell ordnungsgemäßen Buchführung zu verwerfen. Einzelne kleinere 
Beanstandungen bei der Kassenführung hielt das Finanzgericht für unwesentlich. 

Gefahr finanzamtlicher Rückforderung von abgetretenen und ausgezahlten 
Vorsteuerüberschüssen aus Umsatzsteuervoranmeldungen 
Eine Bank hatte sich die Vorsteuerüberschüsse aus Umsatzsteuervoranmeldungen eines Kunden abtreten 
lassen. Sie verrechnete die abgetretenen Beträge mit ihrer eigenen Umsatzsteuerschuld. Nach Ablauf des 
Jahres forderte das Finanzamt von der Bank Rückzahlung der an sie abgetretenen Steuerüberzahlungen. 
Ursächlich hierfür war, daß das Finanzamt im Rahmen der Umsatzsteuerjahresveranlagung für den 
Bankkunden die von diesem in seinen Voranmeldungen geltend gemachten Vorsteuerbeträge nicht 
anerkannte. Der Rückzahlungsanspruch des Finanzamts konnte von dem Bankkunden nicht erfüllt werden. 
Daraufhin forderte das Finanzamt den Betrag mit einem Rückforderungsbescheid von der Bank. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Vorgehensweise des Finanzamts. Aus Umsatzsteuervoranmeldungen 
resultierende Überschüsse sind an den Unternehmer auszuzahlen, soweit das Finanzamt der Voranmeldung 
folgt. Die Vergütungsansprüche stehen unter dem Vorbehalt einer durch das Finanzamt später noch 
durchzuführenden Prüfung. Gelangt das Finanzamt bei Durchführung der Jahresveranlagung zu der 
Erkenntnis, daß die Festsetzung des Vergütungsanspruchs aus den Voranmeldungen fehlerhaft war, kann es 
den Fehler im Rahmen der festzusetzenden Jahresumsatzsteuer korrigieren. Mit dem Jahressteuerbescheid 
verlieren die vorherigen Umsatzsteuervoranmeldungen rückwirkend ihre Wirksamkeit. Ergibt sich ein 
Rückforderungsanspruch des Finanzamts, muß auch ein Abtretungsempfänger dies gegen sich gelten lassen. 
Er übernimmt mit der an ihn abgetretenen Forderung aus einer Umsatzsteuervoranmeldung seines Kunden 
das Risiko des Bestehens dieser Forderung. 

Steuerhinterziehung durch Unterlassen bei Nichterfüllung der 
steuerrechtlichen Anzeige- und Berichtigungspflicht 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall waren der Buchhaltungskraft eines Unternehmens bei 
der Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen schwerwiegende Fehler unterlaufen, wodurch zu geringe 
Umsätze erklärt wurden. Obwohl der Geschäftsführer des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt die 
Unrichtigkeit der Umsatzsteuervoranmeldungen erkennen konnte, unterließ er sowohl die Abgabe einer 
Umsatzsteuerjahreserklärung als auch eine Berichtigung der unrichtigen Voranmeldungen. 
Nach der Entscheidung des Gerichts sind nach Einreichung unrichtiger Umsatzsteuervoranmeldungen je nach 
Kenntnisstand des Steuerpflichtigen drei Fallgruppen zu unterscheiden: 
· Der Unternehmer kennt bei Abgabe einer Steuererklärung deren Unrichtigkeit nicht und nimmt eine solche 

auch nicht billigend in Kauf: Er ist insoweit straflos; hat er die Unrichtigkeit leichtfertig nicht erkannt, kommt 
(als Ordnungswidrigkeit) leichtfertige Steuerverkürzung in Betracht. Erlangt der Unternehmer nachträglich 
Kenntnis von der Unrichtigkeit der Angaben, trifft ihn die Anzeige- und Berichtigungspflicht; kommt er 
dieser Pflicht vorsätzlich nicht nach, ist er strafbar wegen Steuerhinterziehung durch Unterlassen. 

· Hat der Unternehmer bewußt unrichtige Voranmeldungen abgegeben, ist regelmäßig eine durch aktives 
Tun begangene Steuerhinterziehung gegeben. Eine steuerrechtliche Anzeige- und Berichtigungspflicht 
besteht nicht. 

· Der Unternehmer nimmt bei Abgabe der Steuererklärung die Unrichtigkeit seiner Angaben in Kauf und 
erfährt erst nachträglich, daß er unrichtige Angaben gemacht hat: Durch die Abgabe der unrichtigen 
Steuererklärungen macht sich der Unternehmer wegen (bedingt vorsätzlich begangener) 
Steuerhinterziehung strafbar. Darüber hinaus besteht nach Auffassung des Gerichts auch in solchen 
Fällen eine steuerrechtliche Anzeige- und Berichtigungspflicht. 

Kfz-Umrüstungskosten sind in die Bemessungsgrundlage für die 
1 %-Regelung einzubeziehen 
Stellt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung zur Verfügung, 
liegt darin ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil (Sachbezug). Für jeden Kalendermonat ist der Wert mit 1 % 
des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung 
einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen. Soweit der Arbeitgeber also das Fahrzeug mit Ausstattungen 
versorgt, die über das übliche, mit dem Listenpreis erfaßte Maß hinausgehen, sind auch diese als 
Sonderausstattung in die Bemessungsgrundlage der 1 %-Regelung einzubeziehen. 
Das Finanzgericht Münster entschied, daß eine nachträglich eingebaute Flüssiggasanlage zur 
Sonderausstattung eines Kfz gehört und die Bemessungsgrundlage selbst dann erhöht, wenn dem 
Arbeitnehmer durch den Einbau kein konkreter zusätzlicher Vorteil entsteht. 
Der Bundesfinanzhof muß abschließend entscheiden. 
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Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung bei 
weiterbeschäftigten Rentnern kürzen nicht den Vorwegabzug 
Vorsorgeaufwendungen (bestimmte Sonderausgaben) sind nur mit durch Gesetz festgelegten Höchstbeträgen 
abzugsfähig. Bei Arbeitnehmern mindern steuerfreie Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung 
und diesen gleichgestellte Zuschüsse des Arbeitgebers die abzugsfähigen Beträge. 
Unklar war, wie der bei der Beschäftigung eines Beziehers einer Altersrente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung von einem Arbeitgeber zu zahlende Rentenversicherungsbeitrag steuerlich zu 
berücksichtigen ist. Bei diesem Arbeitgeberbeitrag handelt es sich um eine Zahlung, zu welcher der 
Arbeitgeber aus Gründen der Gleichbehandlung verpflichtet ist. Dadurch wird vermieden, daß es für den 
Arbeitgeber - unter dem Gesichtspunkt der Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen - günstiger ist, einen 
Bezieher einer Altersrente zu beschäftigen. Der weiterbeschäftigte Rentner hat aus der Beitragszahlung des 
Arbeitgebers keine rentenrechtlichen Vorteile. 
Das Bayerische Landesamt für Steuern verfügte, daß dieser Beitrag des Arbeitgebers die anzusetzenden 
Vorsorgeaufwendungen nicht mindert. 
Bereits vor wenigen Jahren hat der Bundesfinanzhof entschieden, daß der Vorwegabzug von 
Vorsorgeaufwendungen nicht zu kürzen ist, wenn der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer zwar Beiträge zur 
Rentenversicherung abführt, dieser hieraus aber keine Ansprüche erwirbt. 

Auf Wunsch des Arbeitnehmers hinausgeschobene Abfindung muß erst bei 
Zufluß versteuert werden 
Die Höhe des steuerpflichtigen Arbeitslohns bestimmt sich nach dem einkommensteuerlichen Zuflußprinzip. 
Laufender Arbeitslohn gilt als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem der Lohnzahlungszeitraum endet. 
Sonstige Bezüge, z. B. Abfindungen, sind erst bei Zufluß zu versteuern. Das ist der Zeitpunkt, zu dem der 
Arbeitnehmer über die Abfindung wirtschaftlich verfügen kann. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hatte folgenden Fall zu entscheiden: Einem Arbeitnehmer stand eine 
Abfindung zu. Auf Wunsch des Arbeitnehmers wurde die Abfindung 2000 und 2001 in zwei Teilbeträgen 
gezahlt. Das Finanzamt befand, daß die gesamte Abfindung 2000 zugeflossen und zu versteuern sei. 
Dagegen entschied das Finanzgericht, daß es bezüglich des Zuflusses der Abfindung nicht auf den 
Fälligkeitszeitpunkt, sondern auf die wirtschaftliche Verfügungsmacht ankommt. Das Hinausschieben der 
Fälligkeit eines Teilbetrags der Abfindung auf das Folgejahr führe selbst dann nicht zu einem Zufluß im 
Erstjahr, wenn es maßgeblich steuerlich motiviert erfolge. Eine steuerliche Motivation begründe keinen 
Gestaltungsmißbrauch. 
Der Bundesfinanzhof muß abschließend entscheiden. 

Bemessungsgrundlage für zumutbare Belastung bei getrennter Veranlagung 
Bei einer getrennten Veranlagung von Ehegatten berechnet sich die zumutbare Belastung vom Gesamtbetrag 
der Einkünfte beider Ehegatten. Der Bundesfinanzhof hält diese Regelung für verfassungsgemäß. 
Ein Arbeitnehmer hatte Zahlungen als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht. Er beantragte die 
getrennte Veranlagung. Die so ermittelte zumutbare Belastung auf der Basis seiner Einkünfte war deutlich 
niedriger als im Fall einer Zusammenveranlagung. Das Finanzamt lehnte dies ab. 
Dagegen wandte sich der Betroffene und machte verfassungsrechtliche Bedenken geltend. Das Gericht ist 
dem nicht gefolgt und weist zur Begründung darauf hin, daß die gesetzliche Grundlage im ganzen betrachtet 
keine Schlechterstellung von Eheleuten bedeutet. Bei der getrennten Veranlagung steht den Ehegatten ein 
Wahlrecht zu, eine andere als die hälftige Aufteilung der abziehbaren Aufwendungen zu beantragen. Damit 
kann im Einzelfall eine günstigere Besteuerung erreicht werden. 

Elterngeld in voller Höhe in den Progressionsvorbehalt einzubeziehen? 
Für viele Eltern folgt auf die Freude über die Zahlung des Elterngeldes bei Erhalt des 
Einkommensteuerbescheides eine unangenehme Überraschung. Das Elterngeld unterliegt als steuerfreie 
Lohnersatzleistung dem Progressionsvorbehalt. Damit erhöht es den anzuwendenden Steuersatz für das 
übrige zu versteuernde Einkommen und führt nicht selten zu Steuernachzahlungen. 
Das Bundeselterngeldgesetz trat zum 01.01.2007 in Kraft und löste das bis dahin geltende 
Bundeserziehungsgeldgesetz ab. Das alte Erziehungsgeld von 300 € wurde an einkommensschwache Eltern 
bis zu 24 Monaten gezahlt und war als reine Sozialleistung nicht in den Progressionsvorbehalt einzubeziehen. 
Anders ist es beim Elterngeld. Dieses wird dem betreuenden Elternteil zum Ausgleich des wegfallenden 
Erwerbseinkommens gezahlt und beträgt 67 % des vor der Geburt des Kindes durchschnittlich erzielten 
Nettoeinkommens. Somit stellt es eine Lohnersatzleistung dar und unterliegt dem Progressionsvorbehalt. 
Auch das Bundeselterngeldgesetz sieht die Zahlung eines Mindestbetrags von 300 € vor, der auch an nicht 
erwerbstätige Eltern gezahlt wird. Nicht geklärt ist, ob auch dieser Sockelbetrag in den Progressionsvorbehalt 
einzubeziehen ist. Das Finanzgericht Nürnberg entschied, daß auch der Sockelbetrag des Elterngeldes in den 
Progressionsvorbehalt einzubeziehen ist. 
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Der Bundesfinanzhof muß die abschließende Entscheidung treffen. 

Kein Betriebsausgabenabzug für ein Golfturnier für Geschäftsfreunde 
Zu den nicht als Betriebsausgaben abzugsfähigen Aufwendungen gehören u. a. solche für die Jagd, die 
Unterhaltung einer Segel- oder Motoryacht oder für ähnliche Zwecke und für die damit zusammenhängenden 
Bewirtungen. 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs sind Aufwendungen für die Veranstaltung eines Golfturniers 
als ähnliche Aufwendungen anzusehen. Sie sind dann nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn sie dem 
Zweck dienen, Geschäftsfreunde zu unterhalten oder persönlichen Neigungen nachzugehen. Eine derartige 
Veranstaltung dient nicht ausschließlich der Werbung für das Unternehmen. 

Kein Vorsteuerabzug aus einer Rechnung bei zu ungenauer 
Leistungsbeschreibung 
Um den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen zu können, ist u. a. der Gegenstand der Lieferung oder 
Leistung präzise zu beschreiben. Ungenaue Angaben können zum Verlust des Vorsteuerabzugs führen, wie 
eine erneute Entscheidung des Bundesfinanzhofs zeigt. 
Die Angabe „gesamter Warenbestand“ in einer Rechnung reicht als Leistungsbeschreibung für den 
Vorsteuerabzug nicht aus. Eine nicht weiter aufgegliederte Warengesamtheit läßt nicht erkennen, was im 
einzelnen Gegenstand der Lieferung war. 
Damit bestätigt der Bundesfinanzhof seine hierzu bereits früher aufgestellte Forderung nach einer genauen 
Spezifizierung der Waren oder Dienstleistungen, über die eine Rechnung erteilt wird. Das Abrechnungspapier 
muß eine einwandfreie Identifizierung der abgerechneten Leistung ermöglichen. Dabei kann auch auf andere 
Geschäftsunterlagen verwiesen werden. 
Bereits vor Kurzem hatte der BFH entscheiden, daß die Bezeichnung „für technische Beratung und Kontrolle 
im Jahr 1996“ nicht ausreichend sei. 
Um den Vorsteuerabzug aus diesen formalen Gründen nicht zu gefährden, sollte zukünftig verstärkt auch auf 
die Bezeichnung gerade einer Leistung in Eingangsrechnungen geachtet werden. 

Prüfung der Steuernummer durch den Leistungsempfänger 
Ein Unternehmer kann die in Rechnung gestellte Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen abziehen, 
die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind. Die Ausübung des 
Vorsteuerabzugs setzt voraus, daß der Unternehmer eine ordnungsgemäße Rechnung besitzt. Insgesamt 
sind bis zu neun Angaben in einer Rechnung zu prüfen. 
U. a. erforderlich ist, daß die Rechnung die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte 
Steuernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
enthält. 
Ein Vorsteuerabzug ist für einen Unternehmer als Leistungsempfänger nicht bereits dann ausgeschlossen, 
wenn dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt noch keine Steuernummer zugeteilt wurde und er in 
seinen Rechnungen die vom Finanzamt ihm gegenüber verwendete Kennzeichnung (Aktenzeichen) angibt. 
Dies ergibt sich aus einem Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts. Es sei einem Unternehmer nicht 
zuzumuten, sich beim Finanzamt über die Vergabe von Steuernummern zu erkundigen. Mit der Vorlage der 
Gewerbeanmeldung eines Geschäftspartners habe der Unternehmer das Zumutbare getan, um sich 
hinsichtlich des Bestehens des Geschäftspartners zu vergewissern. 
Der Bundesfinanzhof muß abschließend entscheiden. 

Nachweis über die Überprüfung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
Die EU-Kommission hat die Zugangsmöglichkeiten für Unternehmer verbessert, die innergemeinschaftliche 
Lieferungen bewirken und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern ihrer Kunden oder Lieferanten prüfen 
wollen. Über die Online-Datenbank MIAS sind Anfragen möglich: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=DE. 
Die in Echtzeit erteilte Bescheinigung dient als Nachweis, daß auf Lieferungen an Unternehmen in einem 
anderen Mitgliedsstaat keine Umsatzsteuer erhoben wurde. Die Bescheinigung entbindet den Unternehmer 
allerdings nicht, zusätzlich die üblichen Prüfungen vorzunehmen. 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung ist bei Widerruf der 
Dauerfristverlängerung erst mit der Jahressteuer zu erstatten 
Das Finanzamt hat einem Unternehmer auf Antrag die Fristen für die Abgabe der Umsatzsteuer-
Voranmeldungen und für die Entrichtung der Vorauszahlungen um einen Monat zu verlängern (sog. 
Dauerfristverlängerung). Voraussetzung ist, daß der Unternehmer eine Sondervorauszahlung in Höhe von 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=DE.
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einem Elftel der Summe der Vorauszahlungen für das vorangegangene Kalenderjahr leistet, wenn er zur 
monatlichen Abgabe der Voranmeldungen verpflichtet ist. 
Widerruft das Finanzamt die Dauerfristverlängerung, hat der Unternehmer nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs keinen Anspruch auf sofortige Erstattung der Sondervorauszahlung. Diese ist vielmehr 
zunächst bei der Festsetzung der Vorauszahlung für den letzten Voranmeldungszeitraum anzurechnen, für 
den Fristverlängerung gilt. Verbleibt hierbei ein Überhang, ist dieser mit der Jahressteuerschuld zu 
verrechnen. Nur wenn danach noch ein Überschuß zugunsten des Unternehmers verbleibt, ist dieser zu 
erstatten. 

Grundbesitzwerte als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer 
verfassungswidrig? 
Der Gesetzgeber hat ab dem 01.01.2009 die Grundbesitzbewertung für die Erbschaft- und Schenkungsteuer 
neu geregelt. Für die Grunderwerbsteuer ist es bei den vom Bundesverfassungsgericht beanstandeten 
Bewertungsvorschriften geblieben. 
Der Bundesfinanzhof hat deshalb das Bundesministerium der Finanzen aufgefordert, zur Frage Stellung zu 
nehmen, ob beim Erwerb der gesamten Anteile an einer Kapitalgesellschaft mit Grundbesitz der 
Grundbesitzwert nach dem geltenden Recht verfassungsgemäß ist. 
Es ist davon auszugehen, daß das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet wird. 

Eigenkapitalersatzrecht auf Altfälle noch anwendbar 
Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs findet das Eigenkapitalersatzrecht auf Altfälle, in denen das 
Insolvenzverfahren vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur 
Bekämpfung von Mißbräuchen (MoMiG) vom 23. Oktober 2008 eröffnet worden ist, weiterhin Anwendung. 
In dem zu entscheidenden Fall stellte das Gericht klar, daß nach den anwendbaren Eigenkapitalersatzregeln 
die Rückzahlungspflicht des bürgenden Gesellschafters nicht durch das Vorhandensein einer Mehrzahl von 
Sicherheiten berührt wird, solange sich unter den Sicherungsgebern auch ein Gesellschafter befindet. Da 
wirtschaftlich dessen Kreditsicherheit in der Krise der Gesellschaft funktionales Eigenkapital darstellt, darf 
dieses nicht auf dem Umweg über eine Leistung an die Gesellschaftsgläubiger aus dem 
Gesellschaftsvermögen dem Gesellschafter zurückgewährt werden. 

Kapitalaufbringung einer GmbH: Verdeckte Sacheinlage auf 
Dienstleistungen nicht anwendbar 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall sollte ein GmbH-Gesellschafter nach Leistung einer 
Bareinlage für die Gesellschaft entgeltlich Dienstleistungen erbringen. Nach Auffassung des Gerichts finden 
die Grundsätze der verdeckten Sacheinlage auf solche Dienstleistungen keine Anwendung. Auch ein der 
Erfüllung der Einlageschuld entgegenstehendes Hin- und Herzahlen der Einlagemittel liegt nicht vor, sofern 
der die Einlage Leistende diese nicht für die Vergütung seiner Dienstleistungen „reserviert“. 
Dienstleistungsverpflichtungen eines Gesellschafters können als solche nicht in Eigenkapitalersatz 
umqualifiziert werden; jedoch können stehengelassene Vergütungsansprüche eigenkapitalersetzenden 
Charakter erlangen. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte 
über dem Basiszinssatz. Der Basiszinssatz verändert sich zum 01. Januar und 01. Juli eines jeden Jahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

01.01. bis 30.06.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 % 
01.07. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
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